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Ergänzung zur Beschlussvorlage  2009-2014/SR-173 

Status:  öffentlich 

Betreff:  Gebührensatzung über die Erhebung der Elternbeiträgen in den Kindertageseinrichtungen in 

Trägerschaft der Stadt Genthin auf der Grundlage des HHKK 2011 – 2019 

 

Sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, 

o.g. Beschlussvorlagewurde in der Sitzung des BKS am 17.11.2011 beraten. Dabei kam die 

Fragestellung auf, ob sich die geplanten Regelungen auch auf die Elternbeiträge in den 

Kindertageseinrichtungen der freien Träger der Stadt Genthin beziehen. 

Dies ist zu bejahen, da vertragliche Regelungen zwischen den Trägern der Einrichtungen und der 

Stadt Genthin bestehen, die die freien Träger verpflichten, Elternbeiträge in der Höhe zu erheben, 

wie sie in der Gebührensatzung der Stadt Genthin festgelegt worden sind.  

In Vorbereitung der geplanten Erhöhung der Elternbeiträge für die Kindertageseinrichtungen fand 

am 10.11.2011 eine Beratung mit den freien Träger statt, so dass die Träger über die geplante 

Erhöhung in Kenntnis gesetzt sind. In der gemeinsamen Zusammenkunft wurde erneut deutlich, dass 

es auch das Ansinnen der Träger ist, einheitliche Elternbeiträge in der Stadt Genthin einschließlich in 

den Ortschaften zu erheben. Die Eltern können sich somit bei ihrer Wahl eines Betreuungsplatzes 

ausschließlich auf das pädagogische Angebot der Kindertageseinrichtung konzentrieren und messen 

diesen nicht an seinen Kosten.  

 

Am gleichen Tag (10.11.2011) fand auch die Beratung mit den Elternkuratorien der kommunalen 

Kindertageseinrichtungen statt.  Auch diese wurden über die geplanten Erhöhungen unterrichtet. Es 

wurden mit ihnen beide Varianten besprochen und erörtert, wobei die Variante 1 (10%) bedingt 

durch die ausgesprochene Empfehlung  des BKS näher erörtert wurde als Variante 2.  

Den gesetzlichen Erfordernisses des § 19 Abs. 4 KiFöG LSA, die Kuratorien vor grundsätzlichen 

Entscheidungen zu beteiligen, wurde somit Rechnung getragen.  

 

Mit freundlichen  Grüßen 

i.A. Carola Elsner  


